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Mensch und Tier  
Ein Ozean an  
Geschichten.

Auf den Hund gekommen

silvia.tschui 

@ringier.ch

W o sind sie bloss hin, 
die grossen Aben-

teuerromane? Jack Lon-
don, Mark Twain, Rudyard 
Kipling? Wo sind die Epen, 
in denen man stundenlang 
versinken kann, die einen 
auf eine Reise mitnehmen, 
die einen auch begleiten, 
wenn man das Buch aus der 
Hand legen muss? 

Heutzutage scheint der 
Buchmarkt überflutet mit 
Popliteratur. Coole Gross-
städter, die an Beziehungs-
problemen kauen. David 
Wroblewsi, ein komplett un-
cooler, damals 40-jähriger 
Softwareentwickler aus dem 
mittleren Westen, verspürte 
ein Manko: Er, ein fanati-
scher Hundeliebhaber, woll-
te ein grosses Drama über die 
Beziehung zwischen Mensch 
und Hund lesen – und fand 
keines.

Zehn Jahre lang setzte 
sich Wroblewski abends 
und an Wochenenden an 
seinen Schreibtisch und 

schrieb die Geschichte eben 
selbst. Und was für eine! 
Der stumme Junge Edgar 
Sawtelle wächst auf einer 
desolaten Farm auf, wo sei-
ne Eltern eine Hundezucht 
betreiben. In die Familien-
idylle bricht 
sein lange im 
Koreakrieg 
verschollener 
Onkel ein, 
der auf der 
Farm zu arbeiten beginnt.  

Bald schon brechen alte 
Bruderzwistigkeiten auf, 
bis Edgars Vater eines Mor-

gens tot in der Scheune 
liegt. Und die Mutter? Lässt 
unwissentlich den Mörder 
in ihr Bett.  Es bleibt nicht 
bei der Shakespeare-An-
spielung. Bald sind wir bei 
Kiplings Dschungelbuch: 

Edgar flieht 
in die Wild-
nis, gemein-
sam mit drei 
Hunden. Vor 
grossartiger 

Landschaftskulisse lernt 
der stumme Junge zu über-
leben und schliesslich der 
Menschheit wieder zu trau-

en. Wrobleski schreibt bei-
leibe nicht kitschfrei, lite-
rarisch muss der 700-seiti-
ge Brocken sogar geradezu 
als mies bezeichnet wer-
den. Dem Leser wird das 
aber weitgehend egal blei-
ben: Die Geschichte ist 
einfach zu stark, um sich 
an mangelndem Hand-
werk des Autors zu stö-
ren. All die coolen New Yor-
ker Verlage, die das Manu-
skript des uncoolen Autors 
abgelehnt haben, werden 
sich jedenfalls die Haare 
raufen: Über eine Million 

Mal verkaufte sich das Buch 
bereits in den Staaten. 
Für kleinere Leser: Eines 
der schönsten Bilderbücher 
der letzten Jahre handelt 
von der Freundschaft eines 
Mädchens mit einem blau-
en Hund, der sie vor einem 
bösen Nachtgeist be-
schützt. 
Von kleineren Lesern: 
Saukomisch, unverblümt 
und hochphilosophisch 
kommen die gesammelten 
Aufsätze neapolitanischer 
Schulkinder daher. Thema: 
Mensch und Tier. l

BÜCHER→ Drei 

Bücher über  

die treusten 

Freunde des 

Menschen.

Blauer Hund 
Nadja,  

Moritz-Verlag.

Die Geschichte des 
Edgar Sawtelle  
David Wroblewski, 

DVA-Verlag.

Kommen Tiere in 
den Himmel? 
Aufsätze von 

Schülern, 

Diogenes.
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Bald brechen 
alte Streitereien 
wieder auf.

Schule für die ganze Familie?
Wir möchten uns einen 
Familienhund zutun. Seit 
September 2008 muss man 
hierfür einen Sachkunde-
nachweis erbringen. Muss 
nun die ganze Familie diese 
Ausbildung absolvieren?
 Maria Lüthold aus Dübendorf

Tatsächlich schreibt das neue Tier-
schutzrecht vor, dass jeder, der 
sich einen Hund an-
scha$en möchte, ei-
nen Sachkunde-
nachweis (SKN) zu 
erbringen hat. Dies 
gilt aber nur für jene 
Person, die bei der 
Gemeinde bezie-
hungsweise beim 

Animal Identify Service (ANIS) 
als Halter des Tieres gemeldet ist.  
Somit müssen nicht alle Familien-
mitglieder den SKN erbringen. 
Weil ein Hund nicht stets nur von 
derselben Person betreut und  
ausgeführt wird, sollte sich aber 
dennoch die ganze Familie mit 
dem Thema Hundehaltung be-
schäftigen. Es empfiehlt sich da-
her auch für Lebenspartner, Ju-

gendliche und ande-
re im selben Haus-
halt lebende Perso-
nen, die Sachkun-
deausbildung frei-
willig zu absolvieren 
oder sogar eine  
Hundeschule zu  
besuchen.

Hunde-Blick ...
Dr. Gieri Bolliger 
hilft bei rechtlichen Sorgen mit Tieren

Fragen zu Ihrem 

Tier? Schreiben Sie 

an die Stiftung für 

das Tier im Recht, 

Postfach 1033, 

8034 Zürich oder 

briefkasten@ 

tierimrecht.org
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